
 

Stiftung FAR   Geschäftsstelle   Obstgartenstrasse 19   8006 Zürich   Telefon 043 222 58 30   www.far-suisse.ch 

 

WEITERVERSICHERUNGSMÖGLICHKEITEN BVG FÜR 

FAR-RENTEN MIT BEGINN AB DEM 01.07.2025  
 

Ersatz der BVG-Altersgutschriften 

Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen 2025 wurde der Ersatz der BVG-Altersgutschriften 
für Renten mit Beginn ab dem 01.07.2025 ersatzlos gestrichen. 

 

Verbleib in der ursprünglichen Pensionskasse ist möglich 

Wenn ein Verbleib in der Pensionskasse des letzten Arbeitgebers möglich ist, gibt es für die 
Weiterversicherung bei der Pensionskasse unterschiedliche Varianten: 

1.  Weiterführung der Sparversicherung ohne Risikoversicherung  

 Die Stiftung FAR zieht allfällige Verwaltungskosten der Pensionskasse monatlich pro 
rata von der FAR-Rente ab und überweist diese an die Pensionskasse.  

2.  Weiterführung der Spar- und Risikoversicherung  

Die Stiftung FAR zieht allfällige Risiko- und Verwaltungskosten der Pensionskasse 
monatlich pro rata von der FAR-Rente ab und überweist diese an die Pensionskasse.  

Ob die Risikoversicherung weitergeführt wird und ob weitere Kosten erhoben werden, kann 
bei der Pensionskasse nachgefragt werden.  

 

Verbleib in der ursprünglichen Pensionskasse ist nicht möglich 

Ist ein Verbleib in der Pensionskasse des letzten Arbeitgebers nicht möglich, stehen vier 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

1.  Vorzeitiger Bezug der BVG-Altersleistungen in Kapitalform  

2. Vorzeitiger Bezug der BVG-Altersleistungen in Rentenform (wird die BVG-Rente nicht 
wegen vorzeitigem Bezug lebenslänglich gekürzt, zieht die Stiftung FAR diese von der 
FAR-Rente ab) 

3. Überweisung des BVG-Kapitals auf ein Freizügigkeitskonto oder eine 
Freizügigkeitspolice  

4. Mischform der vorstehenden Varianten. 

 

Disclaimer 

Dieses Merkblatt dient der Information von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Zur Abklärung und Regelung der 
individuellen Situation empfehlen wir den Beizug eines Experten. Die Stiftung FAR lehnt jegliche Haftung für 
Schäden ab, welche aus falschen oder veralteten Informationen in diesem Merkblatt herrühren. Die 
massgebende Rechtsgrundlage für Ansprüche bilden einzig der GAV FAR und das Reglement FAR, welche auf 
https://www.far-suisse.ch/rechtsgrundlagen publiziert sind. Aus vorliegendem Merkblatt können keinesfalls 
Ansprüche abgeleitet werden, welche weitergehen, als dies aufgrund des GAV FAR und des Reglements FAR 
möglich ist. 
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